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Mittweida, 22.02.2022 

 

Hygienekonzept für die Handballwettkämpfe in der 

Sporthalle am Schwanenteich – Leipziger Straße 15 – 09648 Mittweida 

 

Geltungsbereich: 

Das Hygienekonzept gilt für alle Wettkämpfe der Abteilung Handball in der Sporthalle 

am Schwanenteich Mittweida. 

 

Folgende Allgemeine Grundsätze gelten und werden umgesetzt: 

Es wird grundsätzlich die „Sächsische Corona-Notfall-Verordnung – SächsCoronaNotVO“ 

in der jeweils gültigen Fassung eingehalten und umgesetzt. 

Bei Zugang zur Sporthalle besteht für Sportler und Zuschauer die Pflicht zur Vorlage 

eines Impf- oder Genesenennachweises sowie jeweils eines Testnachweises (2G+). Die 

Nachweise inklusive Lichtbildausweis sind unaufgefordert am Eingang vorzuzeigen.   

Als Anlage 1 gelten die Erläuterungen des Landessportbundes Sachsen. Diese 

Anlage gilt auch als Teil des Hygienekonzeptes und ist umzusetzen! 

 

Zuschauer 

Die Tribüne der Sporthalle am Schwanenteich ist für 160 Zuschauer ausgelegt. 

Zusätzlich ist in der Sporthalle Platz für ca. 40 Zuschauer. 

Das bedeutet, dass durch 50%ige Auslastung, maximal 100 Zuschauer die Sporthalle 

am Schwanenteich betreten dürfen.  

Für Zuschauer gilt grundsätzlich 2G+. Zur Kontaktnachverfolgung ist der QR-Code der 

Sporthalle mit der Corona-Warn-App einzuscannen. Ersatzweise werden entsprechende 

Zettel ausliegen. 

 

Der Desinfektions- und Hygieneplan der Stadt Mittweida wird umgesetzt 

Grundsatz für das Verhalten sind die AHA+L Regeln: 

• Ein Abstand von mindestens 1,5m ist einzuhalten, auch im Sanitärbereich  

Personen des gleichen Hausstandes dürfen diesen unterschreiten, sich zusammen 

bewegen und auch zusammensitzen 
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• Hygiene: Befolgen Sie die Hygieneregeln für richtiges Husten und Niesen sowie 

für gründliches Händewaschen. Mehrere Handdesinfektionsstationen im 

Sporthallenbereich sind aufgestellt. 

• Im Alltag Maske tragen: Tragen einer FFP2 Maske innerhalb des Gebäudes ist 

Pflicht. 

- Ausgenommen sind die jeweiligen Sitzplätze der Zuschauer  

- Sportler auf dem direkten Weg zwischen Kabine und Sportstätte sowie  

- Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 

 

• Regelmäßiges Lüften: Die Lüftung in der Halle ist durchgängig einzuschalten. 

Wann immer möglich wird die Halle zusätzlich gelüftet.  

 

• Gäste und Sportler mit Krankheitssymptomen dürfen das Objekt nicht betreten  

 

Anleitungspersonal (Trainer, Schiedsrichter und Kampfgericht): 

• Für Anleitungspersonal gilt die 3G Regel 
• Es werden für Schiedsrichter, Gastmannschaften und Heimmannschaften nach 

Möglichkeit möglichst viele separate Kabinen zum Umkleiden und Duschen 

bereitgestellt. 

 

Dieses Hygienekonzept wird für alle Besucher und Sportler am Eingang der 

Sporthalle ausgehängt. 

 

Mittweida, den 20.02.2022 

 

André Hammerschmidt 

Abteilungsleiter Handball 



Erläuterungen zu 
Testung/Impfung/Genesenenstatus

3G 2G 2G-Plus
ist erfüllt wenn

• ein Impfnachweis oder
• ein Genesenennachweis* 

oder
• ein negativer Testnachweis

vorgelegt wird.

ist erfüllt wenn

• ein Impfnachweis oder
• ein Genesenennachweis*

vorgelegt wird.
Ein negativer Testnachweis ist 
nicht ausreichend.

ist erfüllt wenn

• ein Impfnachweis oder
• ein Genesenennachweis* 

und zusätzlich 
• ein negativer Testnachweis

vorgelegt wird.

Negativer 
Testnachweis

kann erbracht werden:

• vor Ort unter Aufsicht desjenigen, der dieser Schutzmaßnahme unterliegt,
• durch eine betriebliche Testung oder
• durch einen Leistungserbringer wie z.B. Testzentren, Apotheken, Ärzte

Zusätzlicher 
Testnachweis 
bei 2G-Plus

kann entfallen, wenn eine Person einen der folgenden Punkte erfüllt:

• 1. Impfung und 2. Impfung und Boosterimpfung
• 1. Impfung und 2. Impfung und Genesenennachweis
• 1. Impfung und 2. Impfung jünger als 3 Monate, älter als 14 Tage
• Keine aktuelle Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission
• Kinder unter 6 oder Kinder, die noch nicht eingeschult wurden
• Schüler/Innen, die einer Testpflicht nach der Schul- und Kita-CoronaVO unterliegen

Stand: 06.02.2022

* Ablaufzeit des Genesenennachweises beträgt 3 Monate für Ungeimpfte



Erläuterungen zu Nachweispflichten bei
Kindern und Jugendlichen

Kinder unter 6 Jahren 
oder noch nicht eingeschult

Kinder und Jugendliche 
zwischen 6 und 18 Jahren

Keine Vorlage eines

• Impfnachweises noch
• Genesenennachweises noch
• negativen Testnachweises

notwendig.

Müssen einen

• negativen Testnachweis

vorlegen. 

Dieser ersetzt einen

• Impfnachweis oder
• Genesenennachweis

und erfüllt für diese Altersgruppe die 
Voraussetzungen für 3G, 2G und 2G-
Plus.

Der Testnachweis gilt als erfüllt, wenn 
eine Testpflicht nach der Schul- und 
Kita-CoronaVO besteht (gilt auch für 
Berufsschüler).

Das Beisichführen des 
Schülerausweises wird empfohlen.

Stand: 06.02.2022



Erläuterungen zu 
Zugangsregelungen für Sportstätten

Grundsatz

Inzidenzabhängig bedeutet, dass 
folgende Werte an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen 
unterschritten sein müssen:

• 1300 – Betten Normalstation
• 420 – Betten Intensivstation

Inzidenzunabhängig können bestimmte 
Sportanlagen auch bei Überschreitung 
der Inzidenzen geöffnet bleiben. 

Hinweis: die Pflicht zur Kontakterfassung 
entfällt überall dort, wo die 
Zugangsregelung 2G-Plus gilt

Im Kinder- und JugendbereichIm Erwachsenenbereich

Zugangsregelung Sportstätten 
inzidenzabhängig/unabhängig

• in Innensportanlagen 2G-Plus
• in Außensportanlagen 2G
• in Bädern 2G-Plus
• in außerschulischen 

Bildungseinrichtungen (z.B. 
Tanzschulen) 2G (Ausnahme: 
vorbereitender Unterricht auf 
Wettkampf oder anstehende 
Prüfung – hier gilt 3G/3G)

• im Leistungs-/Profi-/Berufssport 
3G/3G

• im rehabilitations-/medizinischen 
Bereich 3G/3G

• bei Schwimmkursen 3G/3G

Zugangsregelung Sportstätten 
inzidenzunabhängig

• in Innensportanlagen 3G
• in Außensportanlagen 3G
• in Bädern 3G
• in außerschulischen 

Bildungseinrichtungen (z.B. 
Tanzschulen) 3G

• im rehabilitations-/medizinischen 
Bereich 3G

• im Nachwuchsleistungsbereich 3G
• bei Schwimmkursen 3G

Stand: 06.02.2022



Erläuterungen zu 
Anleitungspersonal

Anleitungspersonal

Unter Anleitungspersonal fallen:

• Trainer*Innen
• Übungsleiter*Innen
• Kampf-/Schiedsrichter*Innen
• Linienrichter*Innen

Die Aufzählung ist nicht abschließend.

Sporttreibende sind kein 
Anleitungspersonal!

Sollten diese als Anleitungspersonal 
ausgelegt werden, führt dies ggf. zu einer 
Umgehung der Verordnung und ist mit 
Bußgeldern bedroht.

Im Kinder- und JugendbereichIm Erwachsenenbereich

gilt für Anleitungspersonal 
inzidenzabhängig

• in Innensportanlagen 3G
• in Außensportanlagen 3G
• in Bädern 2G-Plus
• in außerschulischen 

Bildungseinrichtungen (z.B. 
Tanzschulen) 2G (Ausnahme: 
vorbereitender Unterricht auf 
Wettkampf oder anstehende 
Prüfung – hier gilt 3G)

• im Leistungs-/Profi-/Berufssport 3G
• im rehabilitations-/medizinischen 

Bereich 3G
• bei Schwimmkursen 3G

gilt für Anleitungspersonal 
inzidenzunabhängig

• in Innensportanlagen 3G
• in Außensportanlagen 3G
• in Bädern 3G
• in außerschulischen 

Bildungseinrichtungen (z.B. 
Tanzschulen) 3G

• im rehabilitations-/medizinischen 
Bereich 3G

• im Nachwuchsleistungsbereich 3G
• bei Schwimmkursen 3G

Inzidenzabhängig bedeutet, dass folgende Werte unterschritten sein müssen:

• 1300 – Betten Normalstation
• 420 – Betten Intensivstation

Stand: 06.02.2022


